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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES 

DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 

10. August 1982 Nr. 2209 

-OL'l'EH: Gestaltungsplan Aarburgerstrasse 176 

Die Einwom!ergemeinde der Stadt Olten unterbreit~\ 
dem Regierungsrat den ~G·e~s.t_a~l_t_un~g~s.v.l_an~.A-a_r_b_u_r~g-e_rMst.·r-·a.·-s.s~~ 
176 (GB Nr. 1568) zur Genehmigung. - . 

Der vorliegende Plan und die Sonderbauvorschriften 
regeln die Nutzung~ Ueberbauung, Erschliessung und Frei
flächengestaltung der langgezogenen und schmalen Parzelle 

Nr. 1568 zwischen Aare und Aarburgerstrasse (Kantons
strasse 1. Klasse). Die gesetzlichen Abstände zur Aare 
und zur Kantonsstrasse lassen eine zweckmässige Ueber
bauung dieses Grundstückes nicht zu, weshalb sowohl 
gegen das Gewässer wie gegen die Strasse ein Näherbau 
beansprucht wird •. ~er Gestaltungsplan und die Sonderbau
vorschritten gewährleisten jedoch die Wahrun~ der durch 
die Abstandsvorschriften bezweclcten öffentlichen 
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Interessen, so dass dem Näherbau zugestimmt werden 
kann, unter Vorpehalt_ der durch da:?-Bal:l-Depart~IIlent 
noch zu erteilenden D~t;:tilbew~lligung. Insbes<?ndere 
ist d_ie ~stellung eines öff_entlichen Uferweges sowie 

- . 

einer privaten Erschliess~gsstrasse mit Ein,-.- und Aus
fahrt in die Aarburgerstrasse im Einrichtungsverkehr 
vorgesehen. Die gestaffelt~ Anordnung de~ Baukuben_und 
die architektonische Gestalt1,.1ng mit weit hert.lrf~erge
zogenen Dachfläc~en gewährleisten eine vorzügli:sJ;le Ein
or~tmg in die Umgebung und die a11grenzende., UIJ."fi;~r Natur-

·'· •." ,I, • • , , • ·~• '• , 

sc;hutz stehende Flusslandschaft des 11 Chessiloch.-".; Der 
~~~.:~_;:·. . . . . . . . . ~:. ~ 

vorliegende Gestaltungsplan entspricht auch hinsichtlich 
Nutzung und Ausnützung sowie Gestaltung dem bereits 
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öffentlich aufgelegenen neuen Zonenplan der Stadt 
Olten. 

Die öffentliche Auflage des Gestaltm~gsplanes erfolgte 
in der Zeit vom 14. t1ai bis 14. Juni 1982. Es ging 

~ • • • • • .f' • ~ ~ 

keine-Einsprache ein 1 so dass der Stadtrat den Plan 
am 24. Juni 1982 gene:b..migtea 

. ~ . .. ,. . . . 
Formell ~r.4~ d~s Verfahren richtig durchgeführt. 

• • · t , • • • ... • · r ' ' · · · ·• ~ • ' ·" ·· ·- · • , ' · ' 

J1ateriell sind .folgende Bemerkungen und Auflagen zu machen: 

1. Die Details der Aareu.fergestalj;ung und insbesondere 
der Ausführung des Uferweges sind vor Baubegiml 
mit dem kant. Amt ,für \'lasserwirtschaft und dem kant. 
Natur- und Heimatschutz zu bereinigen. Die Projekt
plfu~e sind dem kant. Amt .für Wasserwirtschaft im 
Doppel zur Prüfung und Bewilligung einzureichen. 

2. Zur Ausarbeitung der Bewilligung_.für den Näherbau 
des Gebäudes an die Aare ist dem·kant. Amt .für 
Wasserwirtschaft vor Baubeginn ein Gesuch mit den 
notwendigen Plänen im Doppel zuzustell~n • 

. _· .. :·, 

3 •.. Pi,e .Signalisation des Einbahnverkehrs auf der 
privaten Erschliessungsstrasse hat im gesetzlich 
.festg.elegten Verfahren.-und auf Kosten der Bau~ 
p.eprscha.ft zu erfolgen • 

. :·· 

4 •. Das det:initive Ausbauprojekt .für die Erschliessung 
(Situation und Querpro.file) ist dem kant. Tief
bauamt vor de.r -Bauaus.f~g -zu ·unterbreiten •. 

·Zwischen den Parkplätzen und der .. Trottoirhinter
ka:nte, ist ein Abstand von m:Lnd.es:tens.i 2 m zu wahren. 
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5. Die an der nördlichen Stirnseite des.C-ebäudes vorge
seh~ne Aussentrepp~ .. ~st im Rahrilen des Baugesuches 
so zu projektieren und auszuführen, dass der ge
setzliche Abstand zum Nachbargrundstück GB Olten 
:Nr. 1283 eingehal-~en wird. 

6. Punkt 14 der 8onderbauyorschriften bestimmt, dass 
11 sich aus der Etappierung ergebende, kleiJ:lere Ge
bäudeabstandsunterschreitungen zu den bestehenden 
Altbauten im Sinne eines Provisoriums gewährt 
werden können 11 • Da im ... vorliegenden Verfahren weder 
das genaue Ausmass der Unterschreittmg noch die 
Ausführung der Neubaute bekannt sind,'ka:hn diese·· 
:Be~t.iiiJm.Ul1g nur .. unter . dem Vorbehalt der Erteilung 
einer Ausnahmebewilligung nach § 29 IffiR · genehiiligt 
werden. 

Es wird 

beschlossen: 

1. Der Gestaltungsplan Aarburgerstrasse 176 der Ein
wohnergemeinde Olten und die zugehörigen Sonder.
bauvorschriften werden genehmigt. 

2.·v.oJ:'l:>ehaJ.,:ten bleiben die vorerwähnten materiellen 
Bemerkungen, die einen .. integrierenden Bestandteil 
der Genehmigung bilden. 

3. Die Stadt Olten wird verhalten, dem kant. Amt für 
Raumplanung bis zum lo September 1982 noch je 
vier von der Gemeindebehörde Ul1terzeichnete Pläne 
und Sonderbauvorschriften zuzüs.tellen. ·· · 
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4. Bestehende Pläne gelten als aufgehoben~ soweit sie 
mit den vorliegenden in tr!iderspruch stehen. 

Genehmigungsgebühr Fr. 400 .. -- Kto. 2000.431.00 
Publikationskosten Fr.. 18 .• -- Kto. 2020.435.00 .. 

Fro 418.-- (Staatsk&""lzlei Hr. 221 ) KK 
--------------------

Der Staatsschreiber: 
J..V. ..:·· 
/4..~-~~<co:~ . 

Bau-Departement (2) HS 
Amt für Rannplanung (3), mit Akten und 1 gen. Plansatz 
Rechtsdienst Bau-Departement 
Hochbauamt (2) 
Tiefbauamt (2) 
Amt für vlasserwirtschaft (2) 
Natur- ill~d Heimatschutz 
Y~eisbauamt II, 4600 Olten, mit 1 gen. Pl~satz 
JJ.IDtschreiberei Olten-Gösgen, Amthaus, 4600 Olten 
Finanzverwaltung/Debitorenbuc~~altung (2) 
Sekretariat der Katasterschatzung (2) 
Ammannamt der EG, 4600 Olten, mit Belastung im VJ{/Ein-

schreiben · 

Stadtbauamt der EG, 4600 Olten, mit 1 gen. Plansatz und 
Aufl_age,:p].änen_{!g_i t seJ?ar:ater Post) 

Amtsblatt Publilffi.tion: 
Der Gestaltungsplan Aarburgerstrasse 176 der Stadt Olten 
wird mit den dazugehörigen Sonderbauvorschriften ge
nehmigt. 
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